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U nt e r nehm e ns f lu rbe r e i n igu ng  OU  W e dr i ng e n  B 71 nU nt e r nehm e ns f lu rbe r e i n igu ng  OU  W e dr i ng e n  B 71 nU nt e r nehm e ns f lu rbe r e i n igu ng  OU  W e dr i ng e n  B 71 nU nt e r nehm e ns f lu rbe r e i n igu ng  OU  W e dr i ng e n  B 71 n     
L a ndk re i s  Bö r de ,  L a ndk re i s  Bö r de ,  L a ndk re i s  Bö r de ,  L a ndk re i s  Bö r de ,      
V e r f .V e r f .V e r f .V e r f . ---- N r . :  2 7BK 7 .00 8Nr . :  2 7BK 7 .00 8Nr . :  2 7BK 7 .00 8Nr . :  2 7BK 7 .00 8     
    
    

4 .  V o r l ä u f i g e  A n o r d n u n g4 .  V o r l ä u f i g e  A n o r d n u n g4 .  V o r l ä u f i g e  A n o r d n u n g4 .  V o r l ä u f i g e  A n o r d n u n g     
    

Gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 
1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) geändert, ergeht 
folgende vorläufige Anordnung. 
 
BesitzentzugBesitzentzugBesitzentzugBesitzentzug    

Zur Bereitstellung von Flächen für den Neubau der Ortsumfahrung Neubau der B71n, BAB 14 – Haldensleben, Ab-
schnitt Ortsumfahrung Wedringen wird auf Antrag des Unternehmensträgers zugunsten der Bundesrepublik 
Deutschland - Bundesstraßenverwaltung, vertreten durch die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB), 
Regionalbereich Mitte folgendes angeordnet: 

1.1 Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Berechtigten) werden zum 

1.08.20171.08.20171.08.20171.08.2017    

der Besitz und die Nutzung der in der Anlage 1 aufgeführten Flurstücke / Grundstücksflächen entzogen. Die vom 
Besitzentzug betroffene Fläche ist in den Karten, Anlage 2, dargestellt.  

1.2 Die Bundesrepublik Deutschland – Bundesstraßenverwaltung, vertreten durch die LSBB, Regionalbereich Mitte 
wird ab dem  

1.08.20171.08.20171.08.20171.08.2017    

 für den o.g. Zweck in den Besitz der nach Nr. 1.1 entzogenen Flächen eingewie- 

     sen. 

1.3 Das Ende dieses Besitz- und Nutzungsentzuges wird in einem gesonderten Bescheid bekanntgegeben.  

       Die von dieser vorläufigen Anordnung betroffenen Flurstücke / Grundstücksflächen und deren Lage sind in der 
Örtlichkeit abgesteckt und erkennbar, auf Wunsch werden die Flächen nochmals angezeigt. 
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2.    Festsetzung der Entschädigung für wesentliche Grundstücksbestandteile, Aufwuchs2.    Festsetzung der Entschädigung für wesentliche Grundstücksbestandteile, Aufwuchs2.    Festsetzung der Entschädigung für wesentliche Grundstücksbestandteile, Aufwuchs2.    Festsetzung der Entschädigung für wesentliche Grundstücksbestandteile, Aufwuchs----    und Nutzungsentschädigun-und Nutzungsentschädigun-und Nutzungsentschädigun-und Nutzungsentschädigun-

gen, Angen, Angen, Angen, An----    und Durchschneidungsschäden und Zahlungsansprücheund Durchschneidungsschäden und Zahlungsansprücheund Durchschneidungsschäden und Zahlungsansprücheund Durchschneidungsschäden und Zahlungsansprüche    
 

Die Entschädigung wird im Flurbereinigungsplan geregelt. Zum Ausgleich von Härten kann auf Antrag eine Ent-
schädigung auch vor Erlass des Flurbereinigungsplans durch die Flurbereinigungsbehörde festgesetzt werden.  

Die Entschädigung kann in Form von Ersatzflächen und / oder in Geld nach § 88 Nr. 3 FlurbG festgesetzt werden. 
Entschädigungsansprüche in Geld entstehen nur insoweit, als die entstandenen Nachteile nicht durch die Bereit-
stellung von Ersatzflächen ausgeglichen werden. 

Entschädigungsart und Entschädigungshöhe, für die Nachteile, die den Beteiligten infolge dieser vorläufigen An-
ordnung entstanden sind, werden in einem gesonderten Bescheid festgesetzt.  

Eine Entschädigungsfestsetzung für An- und Durchschneidungsschäden erfolgt nur auf Antrag. 

      Begründung: 

Das Landesverwaltungsamt in Halle (Saale) hat mit Beschluss vom 1.08.2016 das Flurbereinigungsverfahren 
„Flurbereinigung OU Wedringen B71n“ Verfahrensnummer: 27BK7.008 im Landkreis Börde angeordnet.  

Bei dem o.g. Flurbereinigungsverfahren handelt es sich um ein Unternehmensflurbereinigungsverfahren nach § 87 
FlurbG mit dem Ziel, den durch den planfestgestellten Neubau der der B71n, BAB 14 – Haldensleben, Abschnitt 
Ortsumfahrung Wedringen drohenden Landverlust auf einen größeren Kreis von Grundstückseigentümern zu ver-
teilen und die durch das Straßenbauvorhaben für die allgemeine Landeskultur drohenden Nachteile zu vermeiden.  

Die LSBB hat mit Schreiben vom 26.04.2017 beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, 
Ast. Wanzleben den Erlass einer vorläufigen Anordnung nach § 88 Nr. 3 FlurbG i. V. m. § 36 FlurbG beantragt.  

 Die Einweisung in den Besitz erfolgt zum 1.08.2017.1.08.2017.1.08.2017.1.08.2017.    

Die beantragten Flächen gehören zu dem, mit Beschluss vom 19.04.2016 (Az. des Landesverwaltungsamtes Sach-
sen-Anhalt: 308.6.1-31027-F 6.13) planfestgestellten Flächenbedarf für die Baumaßnahme „Neubau der B71n, 
BAB 14 – Haldensleben, Abschnitt Ortsumfahrung Wedringen“. 

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft des Verfahrens ist gehört worden. 

Die Voraussetzungen für den Erlass einer vorläufigen Anordnung liegen vor.  
Dem  Antrag ist gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 FlurbG stattzugeben. 

Es ist aus dringenden Gründen erforderlich, eine Regelung über die Nutzungs- und Besitzverhältnisse zu treffen. 
Dringende Gründe liegen vor, wenn die angeordnete Maßnahme nicht bis zur Ausführung durch den Flurbereini-
gungsplan aufgeschoben werden kann.  
 
Die LSBB beabsichtigt, die Ausführungen der B71n in diesem Jahr fortzusetzen. 
Es handelt sich um noch nicht angeordnete Teile der Straßentrasse inclusive trassennaher Begrünung, bauvorbe-
reitender Leitungsumverlegung und archäologischer Untersuchungen, sowie Flächen für Ersatzmaßnahmen. 
 
Infolge dessen ist eine Zuweisung der in Anspruch zunehmenden Grundstücksflächen zum 1.08.2017 erforderlich. 
Angesichts der dringenden Erforderlichkeit dieses Bauvorhabens ist eine Verzögerung nicht zu vertreten. 

Dem stehen die Interessen der bisherigen Besitzer bzw. Nutzer nicht entgegen, da die Beteiligten für die durch 
diese vorläufige Anordnung entstehenden Nachteile entschädigt werden. Die Festsetzung der Entschädigungen 
(nach Nr. 2) bleibt einem gesonderten Bescheid vorbehalten. 
Ebenfalls stehen die Interessen der Eigentümer dem nicht entgegen, da durch diese vorläufige Anordnung die 
Wirksamkeit von bestehenden Pachtverträgen unberührt bleibt und die Eigentümer weiterhin Anspruch auf Pacht-
zinszahlung haben. 
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3.  Sofortige Vollziehung3.  Sofortige Vollziehung3.  Sofortige Vollziehung3.  Sofortige Vollziehung    

Gemäß  § 80 Abs.2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird hiermit im öffentlichen Interesse die sofor-
tige Vollziehung der vorläufigen Anordnung angeordnet, mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen sie keine auf-
schiebende Wirkung haben. 

Begründung: 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO ist sowohl im öffentlichen Interesse als 
auch im überwiegenden Interesse der Beteiligten dringend geboten.  

Der Planfeststellungsbeschluss für das Unternehmen liegt vor. Das Unternehmen wird gemäß dem Bedarfsplan für 
Bundesfernstraßen dem vordringlichen Bedarf zugerechnet. Für das Unternehmen wurde nach dem Gesetz über 
den Ausbau der Bundesfernstraßen (Fernstraßenausbaugesetz - FStrAbG)* vordringlicher Bedarf festgestellt. Des-
halb hat die Anfechtungsklage gegen den Planfeststellungsbeschluss gemäß § 17e Abs. 2 Satz 1 FStrG keine auf-
schiebende Wirkung. Der Planfeststellungsbeschluss ist dementsprechend sofort vollziehbar. Im Oktober 2016 
wurde mit den Vorbereitungen zum Bau begonnen. 

Durch das Unternehmen soll eine leistungsfähige Verkehrsverbindung geschaffen werden. Das seit Jahren wachsen-
de Verkehrsaufkommen führt in Form von Lärm, Schmutz und Luftverunreinigungen bei den Anwohnern in der 
Ortslage Wedringen zu nicht weiter hinnehmbaren Belästigungen.  

Am Neubau der B71n besteht somit ein besonderes öffentliches Interesse.  

Um die Fortsetzung des Bauvorhabens gewährleisten zu können, muss der Entzug des Besitzes und der Nutzung 
sofort vorgenommen werden.  

 

 

4.  Auflagen für den Unternehmensträger4.  Auflagen für den Unternehmensträger4.  Auflagen für den Unternehmensträger4.  Auflagen für den Unternehmensträger    
 

a. Die Zuweisung, der in den Besitzregelungskarten aufgeführten Flächen, wird nach § 88 Nr. 3 Satz 2 FlurbG mit 
folgenden Auflagen verbunden: 

b. Die durch diese Anordnung der LSBB zugewiesenen Flächen sind durch die LSBB in der Örtlichkeit durch Mar-
kierungspfähle kenntlich abzustecken. 

c. Während der Bauzeit sind sämtliche erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 
d. Die LSBB hat sicherzustellen, dass die Nutzung der den Beteiligten verbleibenden Flächen durch seine Maßnah-

men nicht unterbrochen wird. Hierzu hat die LSBB die vorhandenen Wege in befahrbarem Zustand und für den 
landwirtschaftlichen Verkehr offen zu halten und gegebenenfalls neue Zu- und Abfahrten zu schaffen. 

e. Die dem bisherigen Nutzer verbleibenden Teilflächen sind, soweit dies erforderlich ist, neu einzuzäunen. 
f. Überflüssige Behinderungen und Beeinträchtigungen der Bewirtschaftung der verbleibenden Teilflächen sind zu 

unterlassen. 
g. Die ordnungsgemäße Be- und Entwässerung auf den zugewiesenen Flächen ist durch die LSBB sicherzustellen, 

so dass die Nachbarflächen nicht beeinträchtigt werden. 
h. Die der LSBB nur vorübergehend zugewiesenen Flächen, die zur Aufstellung von Baustelleneinrichtungen und 

zur Ablagerung von Baumaterial benutzt werden, sind vor der Rückgabe zu rekultivieren bzw. wiederherzustel-
len. 
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5.  Hinweise5.  Hinweise5.  Hinweise5.  Hinweise    

Durch diese vorläufige Anordnung werden keine eigentumsrelevanten Entscheidungen getroffen. Bestehende Pacht-
verhältnisse werden durch diese Anordnung nicht berührt. Die notwendigen eigentumsrechtlichen Regelungen erfol-
gen später im Flurbereinigungsplan. 
In diesem Zusammenhang wird auf den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz hingewiesen. Eigentümer eines 
Grundstückes ist derjenige, der im Grundbuch eingetragen ist bzw. dessen Erben. Der Eigentümer ist Inhaber der 
vollen Verfügungsgewalt über das Grundstück. Der Besitzer ist derjenige, dem der Eigentümer durch einen Vertrag 
(z.B. Pachtvertrag) gestattet hat, das Grundstück zu nutzen und zu bewirtschaften. 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung ist die sofortige Vollziehung dieser vorläufigen Anordnung 
anzuordnen. Ein Widerspruch gegen diese vorläufige Anordnung hat somit keine aufschiebende Wirkung. 

 

6.  Rechtsbehelfsbelehrung6.  Rechtsbehelfsbelehrung6.  Rechtsbehelfsbelehrung6.  Rechtsbehelfsbelehrung    
 
Gegen diese vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Nieder-
schrift Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße 52, 38820 
Halberstadt oder beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritter-
straße 17 - 19, 39164 Wanzleben erhoben werden. 
Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn der Widerspruch bis zum Ablauf der angegebenen Frist 
beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte eingegangen ist. 
 
Der Widerspruch kann auch beim Landesverwaltungsamt, Ernst – Kamieth – Straße 2, 06112 Halle (Saale) einge-
legt werden. 
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, 
Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gestellt wer-
den. 
 
 
 

Im Auftrag 
 
 
 
 
gez. 
Christa Lüddecke 
 
Anlagen:   

1. Flurstücksverzeichnis zum Flächenentzug  
2. Besitzregelungskarte 
 
 
 
Hinweis zur Auslage der Unterlagen: 
Die vorläufige Anordnung kann bei der Stadt Haldensleben während der Bürozeiten eingesehen werden. 
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